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Merkblatt Todesfall 
 

Gute Absicherung für Partnerin, Partner und Kinder 

Wenn eine bei der PKSO versicherte Person stirbt, sind die Angehörigen finanziell gut abgesi-
chert. Ehepartnerin und Ehepartner, Lebenspartnerin und Lebenspartner sowie minderjährige 
Kinder erhalten eine Rente von der PKSO. 

Die Höhe der Rente richtet sich nach dem angesparten Altersguthaben der verstorbenen Per-
son. Dazu zählen auch freiwillige Einkäufe. 

Ist die Rente für Ehe- oder Lebenspartner tiefer als 56% des letzten versicherten Lohns, bezahlt 
die PKSO ergänzend den fehlenden Betrag als Zusatzrente. Diese wird bis zu dem Zeitpunkt 
ausgerichtet, an dem die verstorbene Person das Referenzalter erreicht hätte. 

 

Ablauf nach Todesfall 

➢ nach Todesfall eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin: Umgehende schriftliche 
Meldung durch den Arbeitgeber mit Angabe Todesdatum und Ende Lohnfortzahlung an die 
PKSO 

➢ nach Todesfall eines Rentenbezügers oder einer Rentenbezügerin: Umgehende Mitteilung 
durch Angehörige und Zustellung einer Kopie des Todesscheins oder des Familienstands-
ausweises an die PKSO 

➢ Bestätigung der Todesfallmeldung durch die PKSO und Zustellung des Rentenanmeldefor-
mulars an die Angehörigen zur Prüfung eines Anspruchs auf Hinterlassenenleistungen 

➢ Retournierung des Rentenanmeldeformulars mit Belegen durch die Angehörigen an die 
PKSO 

➢ Prüfung der Unterlagen durch die PKSO 

➢ Beschluss der PKSO über einen Anspruch auf Hinterlassenenleistungen 

 

Hinterlassenenleistungen 

➢ Rente des überlebenden Ehegatten 

➢ Einmalige Kapitalabfindung 

➢ Lebenspartnerrente  

➢ Rente des geschiedenen Ehegatten 

➢ Waisenrente 

➢ Todesfallkapital 
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Rente des überlebenden Ehegatten 

➢ Anspruchsvoraussetzungen: 

• überlebender Ehegatte / überlebende Ehegattin muss für Unterhalt eines eigenen oder 
eines (Pflege-)Kindes der verstorbenen Person aufkommen 

• Kind ist noch nicht 18 Jahre alt oder noch in Ausbildung und noch nicht 25 Jahre alt 

oder 

• überlebender Ehegatte / überlebende Ehegattin ist mindestens 40 Jahre alt  

• Ehe hat mindestens 5 Jahre gedauert 

➢ Rentenhöhe  

• beim Tod eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin: 70% einer ganzen Invaliden-
rente plus Ehegatten-Zusatzrente (70% der Invaliden-Zusatzrente bis längstens Refe-
renzalter der verstorbenen Person; Rentenhöhe aus Vorsorgeausweis ersichtlich) 

• beim Tod eines Invalidenrentners oder einer Invalidenrentnerin: 70% der Invalidenrente 

• beim Tod einer pensionierten Person: abhängig von der bei Pensionierung gewählten 
Option: 

o Altersrente mit UWS 5% bei Rücktrittsalter 65: Hinterlassenenrente = 70% der 
Altersrente 

o Altersrente - 10%: Hinterlassenenrente = Altersrente 

o Altersrente + 5%: Hinterlassenenrente = 40% der Altersrente. 

 

Einmalige Kapitalabfindung 

➢ in der Höhe von 3 Jahresrenten an überlebenden Ehegatten / überlebende Ehegattin 

➢ falls kein Rentenanspruch des überlebenden Ehegatten / der überlebenden Ehegattin 

 

Lebenspartnerrente 

➢ entsprechend Rente des überlebenden Ehegatten 

➢ Lebenspartnerschaft mit offiziellem Formular durch versicherte Person bei der PKSO ge-
meldet 

➢ keine Verwandtschaft und keine Ehe zwischen versicherter Person und überlebendem Le-
benspartner oder überlebender Lebenspartnerin 

➢ überlebender Lebenspartner oder überlebende Lebenspartnerin 

• ist mindestens 40 Jahre alt und hat mit verstorbener Person während mindestens fünf 
Jahren bis zu deren Tod ununterbrochen in einer partnerschaftlichen Lebensgemein-
schaft mit gemeinsamer Haushaltung zusammengelebt; oder 

• muss für den Unterhalt mindestens eines gemeinsamen Kindes aufkommen, welches 
Anspruch auf Waisenrente hat 
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Rente des geschiedenen Ehegatten 

➢ Anspruch des geschiedenen Ehegatten / der geschiedenen Ehegattin auf scheidungsrecht-
liche Unterhaltszahlungen  

➢ Ehedauer mindestens 10 Jahre 

➢ beschränkt auf BVG-Anspruch 

 

Waisenrente 

➢ pro Kind der versicherten Person 

➢ pro Pflegekind der versicherten Person, sofern Unterhaltspflicht bestanden hatte 

➢ solange Kind noch nicht 18 Jahre alt oder noch in Ausbildung und noch nicht 25 Jahre alt 

➢ Rentenhöhe: 20% der Invaliden- oder Altersrente der versicherten Person (aus Vorsorge-
ausweis ersichtlich) 

 

Todesfallkapital 

➢ Das Todesfallkapital ist eine zusätzliche Leistung der PKSO. Es wird ausbezahlt, wenn eine 
versicherte Arbeitnehmerin oder ein versicherter Arbeitnehmer vor dem Referenzalter ver-
stirbt. 

➢ Ein Todesfallkapital wird jedoch nur ausgerichtet, wenn durch den Todesfall keine der fol-
genden Leistungen entsteht: 

• Ehegattenrente  

• einmalige Kapitalabfindung  

• Lebenspartnerrente  

• Rente für geschiedene Ehegatten  

• Waisenrente  

➢ Das Todesfallkapital wird in folgender Reihenfolge ausbezahlt: 

• An eine von der versicherten Person gemeldete Person, die keine Hinterlassenenrente 
einer anderen Vorsorgeeinrichtung bezieht und:  

o von der versicherten Person wesentlich unterstützt wurde, oder  

o während der letzten fünf Jahre bis zum Tod mit ihr in gemeinsamer Haushaltung 
gelebt hat, oder  

o für gemeinsame Kinder sorgt.  

• An die Kinder der versicherten Person  

• An die Eltern und Geschwister der versicherten Person  

➢ Gibt es mehrere begünstigte Personen innerhalb derselben Gruppe, wird das Kapital zu 
gleichen Teilen oder gemäss einer Begünstigungserklärung der versicherten Person ver-
teilt. 
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➢ Höhe des Todesfallkapitals: 

• Die Höhe des Todesfallkapitals ist im Vorsorgeausweis ersichtlich. 

• Das Todesfallkapital beträgt mindestens: 

o der Hälfte des vorhandenen Altersguthabens, oder  

o dem versicherten Jahreslohn zum Zeitpunkt des Todes, oder  

o CHF 20'000, oder  

o den freiwilligen Einkäufen in die PKSO (ohne Zinsen und abzüglich bereits bezo-
gener freizügigkeitsähnlicher Leistungen).  

Es gilt jeweils der höchste dieser Beträge. 

 

Beispiel: 

Vorsorgeausweis CHF Mindestbetrag in CHF 

Altersguthaben 400'000 200'000 

versicherter Lohn  80'000 80'000 

  
20'000 

freiwilliger Einkauf  300'000 300'000 

 

Todesfallkapital = CHF 300'000 (höchster der vier Mindestbeträge) 

 

 

Offene Fragen? Wir helfen gerne weiter. 
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Reglementarische Bestimmungen 

Art. 44 Vorsorgereglement (Rente des überlebenden Ehegatten) 

1 Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente, wenn er beim Tod der versicherten Person für 

den Unterhalt mindestens eines Kindes oder Pflegekindes der versicherten Person oder eines eigenen 

Kindes oder Pflegekindes aufkommen muss. Die Kinder oder Pflegekinder dürfen im Zeitpunkt des To-

des der versicherten Person nicht älter als 18 Jahre und im Falle einer Ausbildung nicht älter als 

25 Jahre sein. 
2 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine 

Rente, wenn beim Tod der versicherten Person die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 

 a) Der überlebende Ehegatte hat das 40. Lebensjahr vollendet; 

 b) Die Ehe hat mindestens fünf Jahre gedauert oder die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft nach 

Art. 46 Abs. 1 Bst. d hat zusammen mit der Ehe mindestens fünf Jahre gedauert. 
3 Die Rente beträgt 70 Prozent 

 a) der ganzen Invalidenrente, welche die versicherte Person bezieht oder auf welche die aktiv versi-

cherte Person Anspruch gehabt hätte, oder 

 b) der Altersrente der versicherten Person. 
4 Beim Tod einer aktiv versicherten Person oder einer Person, die Anspruch auf eine Invalidenrente hat, 

wird zusätzlich eine Ehegatten-Zusatzrente in der Höhe von 70 Prozent einer allfälligen Invaliden-Zu-

satzrente bis spätestens zu jenem Zeitpunkt ausgerichtet, in dem die verstorbene Person das Referenz-

alter erreicht hätte. 
5 Der Anspruch endet mit dem Tod der anspruchsberechtigten Person. Er ruht während der Dauer nach-

folgender Ehen. Die Rente wird um allfällige Ansprüche gegen die Vorsorgeeinrichtungen weiterer Ehe-

gatten gekürzt. 
6 Hat der überlebende Ehegatte keinen Rentenanspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2, wird ihm eine ein-

malige Abfindung in der Höhe von drei Jahresrenten nach Absatz 3 (ohne eine allfällige Ehegatten-Zu-

satzrente) ausgerichtet. Dabei muss beim Tod einer aktiv versicherten Person die Höhe der Abfindung 

mindestens dem Betrag des Todesfallkapitals nach Art. 50 entsprechen. 
7 Die Rente des überlebenden Ehegatten ist gleich hoch wie die Altersrente der versicherten Person, 

wenn sich die versicherte Person zu Lebzeiten und vor Beginn ihres Anspruchs auf eine Altersrente mit 

schriftlicher Mitteilung an die Pensionskasse für eine Reduktion der Altersrente um 10 Prozent entschie-

den hat. 
8 Die Rente des überlebenden Ehegatten beträgt 40 Prozent der Altersrente der versicherten Person, 

wenn sich die verheiratete, versicherte Person zu Lebzeiten und vor Beginn ihres Anspruchs auf eine 

Altersrente mit schriftlicher Mitteilung an die Pensionskasse für eine Erhöhung der Altersrente um 

5 Prozent entschieden und der Ehegatte gegenüber der Pensionskasse schriftlich sein Einverständnis 

dazu erklärt hat. 

Art. 45 Vorsorgereglement (Rente bei eingetragener Partnerschaft) 

1 Überlebende eingetragene Partner und Partnerinnen nach dem Bundesgesetz über die eingetragene 

Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare haben die gleiche Rechtsstellung wie Ehegatten. 

Art. 46 Vorsorgereglement (Lebenspartnerrente) 

1 Der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin einer verstorbenen Person, wel-

che aktiv versichert war oder eine Altersrente bezog, hat Anspruch auf eine Lebenspartnerrente in der 

Höhe der Ehegattenrente inklusive einer allfälligen Ehegatten-Zusatzrente, sofern folgende Vorausset-

zungen kumulativ erfüllt sind: 

 a) die versicherte Person und der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin 

sind nicht verwandt und waren während ihrer Partnerschaft bis zum Tod der versicherten Person un-

verheiratet; 

 b) die gegenseitige Unterstützungspflicht wurde auf dem offiziellen Formular der Pensionskasse schrift-

lich vereinbart und dieses zu Lebzeiten der beiden Partner der Pensionskasse zugestellt; 

 c) der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin bezieht nicht bereits Hinter-

lassenenleistungen einer Vorsorgeeinrichtung; 

 d) der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin hat das 40. Lebensjahr zu-
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rückgelegt und mit der versicherten Person während mindestens fünf Jahren bis zu ihrem Tod unun-

terbrochen in einer partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltung zusam-

mengelebt. Nach Eintritt einer der Lebenspartner in ein Alters- oder Pflegeheim wird auf die Erfüllung 

der Anforderung «mit gemeinsamer Haushaltung zusammengelebt» verzichtet, sofern die gemein-

same Haushaltung zu diesem Zeitpunkt während mindestens fünf Jahren bestanden hatte. 
2 Muss der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartnerin für den Unterhalt von min-

destens einem gemeinsamen Kind aufkommen, das Anspruch auf eine Waisenrente hat, so müssen die 

Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d nicht erfüllt sein.  
3 Die versicherte Person hat der Pensionskasse die Auflösung der Lebensgemeinschaft und das Ende 

der Beistandspflicht schriftlich mitzuteilen.  
4 … 
5 Die Anspruchsberechtigung wird erst im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs geprüft. Auf 

Verlangen der Pensionskasse hat der überlebende Lebenspartner oder die überlebende Lebenspartne-

rin der Pensionskasse die notwendigen Angaben zuzustellen. Dazu gehören namentlich: 

 a) der Nachweis der Wohngemeinde, mit welchem der gemeinsame Wohnsitz in den letzten fünf Jah-

ren vor dem Tod der versicherten Person belegt wird, oder der Nachweis, dass in den letzten fünf 

Jahren vor dem Tod der versicherten Person ein gemeinsamer Haushalt bestanden hat; 

 b) Bestätigungen über den Zivilstand beider Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen; 

 c) Informationen betreffend die gemeinsamen Kinder; 

 d) weitere Dokumente wie Scheidungsurteile oder Rentenverfügungen. 
6 Der Anspruch auf die Lebenspartnerrente erlischt mit der Verheiratung, mit dem Beginn einer neuen 

partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft oder mit dem Tod der anspruchsberechtigten Person. Diese 

oder deren Hinterlassene haben der Pensionskasse das Erlöschen des Anspruchs zu melden. Die Pen-

sionskasse kann von Amtes wegen Abklärungen treffen. Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zu-

rückzuerstatten. 
7 Die Lebenspartnerrente ist gleich hoch wie die Altersrente der versicherten Person, wenn sich die versi-

cherte Person zu Lebzeiten und vor Beginn ihres Anspruchs auf eine Altersrente mit schriftlicher Mittei-

lung an die Pensionskasse für eine Reduktion der Altersrente um 10 Prozent entschieden hat. 
8 Die Lebenspartnerrente beträgt 40 Prozent der Altersrente der versicherten Person, wenn sich die ver-

sicherte Person, welche in einer Lebenspartnerschaft im Sinne von Abs. 1 gelebt hat, zu Lebzeiten und 

vor Beginn ihres Anspruchs auf eine Altersrente mit schriftlicher Mitteilung an die Pensionskasse für 

eine Erhöhung der Altersrente um 5 Prozent entschieden und der Lebenspartner oder die Lebenspart-

nerin gegenüber der Pensionskasse sein oder ihr Einverständnis dazu erklärt hat. 

Art. 47 Vorsorgereglement (Rente des geschiedenen Ehegatten) 

1 Der geschiedene Ehegatte ist dem Ehegatten gleichgestellt, wenn die Ehe mindestens zehn Jahre ge-

dauert hat und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente nach Art. 124e Abs. 1 

ZGB oder Art. 126 Abs. 1 ZGB zugesprochen wurde. Der Anspruch ist jedoch auf den Minimalanspruch 

gemäss BVG beschränkt. Die Leistungen der Pensionskasse werden um jenen Betrag gekürzt, um den 

sie zusammen mit den Hinterlassenenleistungen der AHV den Anspruch aus dem Scheidungsurteil 

übersteigen. Hinterlassenenrenten der AHV werden dabei nur so weit angerechnet, als sie höher sind 

als ein eigener Anspruch auf eine Invalidenrente der IV oder eine Altersrente der AHV. 
2 Geschiedenen Ehegatten, denen vor dem 1. Januar 2017 eine Rente oder eine Kapitalabfindung für 

eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde, haben Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach 

dem bis 31. Dezember 2016 massgebenden Art. 20 BVV 2. 

Art. 48 Vorsorgereglement (Waisenrente) 

1 Die Kinder1) einer verstorbenen versicherten Person haben Anspruch auf eine Waisenrente. 
2 Die Waisenrente beträgt 20 Prozent 

 a) der ganzen Invalidenrente ohne eine allfällige Invaliden-Zusatzrente, auf welche die versicherte Per-

son Anspruch hatte oder gehabt hätte, oder 

 b) der Altersrente der versicherten Person. 
3 Vollwaisen erhalten eine doppelte Waisenrente. 
4 Der Anspruch erlischt am Monatsende, nachdem die anspruchsberechtigte Person das 18. Lebensjahr 

 
1) Art. 252 ff. ZGB. 
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vollendet hat. Er bleibt längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bestehen, sofern die an-

spruchsberechtigte Person in Ausbildung steht oder mindestens zu 70 Prozent invalid ist. 
5 Die Pflegekinder der versicherten Person haben den gleichen Anspruch, sofern die versicherte Person 

für ihren Unterhalt aufkommen musste. 
6 Der Anspruch auf Waisenrente wird durch deren Zahlung gemäss Weisung des gesetzlichen Vertre-

ters2) oder des Inhabers der Obhut3) erfüllt,4) solange die Waise minderjährig5) ist. 
7 Die Waisenrente ist für den Unterhalt der Waise bestimmt6). 

Art. 49 Vorsorgereglement (Hinterlassenenleistungen bei Weiterversicherung nach dem Referenzalter) 

1 Beim Tod einer versicherten Person im Rahmen der Weiterversicherung nach dem Referenzalter ge-

mäss Art. 22 werden die Hinterlassenenrenten auf der Grundlage der Altersrente, die ab dem 1. Tag 

des dem Tode folgenden Monats zahlbar gewesen wäre, berechnet. 

Art. 50 Vorsorgereglement (Todesfallkapital) 

1 Stirbt eine aktiv versicherte Person und werden keine Leistungen nach Art. 44, Art. 45, Art. 46 oder 

Art. 47 fällig, dann wird unter Vorbehalt von Absatz 4 an folgende begünstigte Personen ein Todesfall-

kapital ausbezahlt: 

 a) an natürliche Personen, die von der versicherten Person in erheblichem Masse unterstützt worden 

sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine 

partnerschaftliche Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltung geführt hat oder die für den 

Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 

 b) beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: an die Kinder7) der verstorbenen versi-

cherten Person; 

 c) beim Fehlen von begünstigten Personen gemäss den Buchstaben a und b: an die Eltern und die Ge-

schwister. 
2 Das Todesfallkapital entspricht der Hälfte des beim Tode vorhandenen Altersguthabens, mindestens 

aber alternativ: 

 a) dem beim Tod geltenden versicherten Lohn nach Art. 7; 

 b) mindestens CHF 20'000.00; 

 c) mindestens dem Guthaben, welches aus den unverzinsten, freiwilligen Einkäufen im Sinne von 

Art. 24 Abs. 2 während der Zugehörigkeit zur Pensionskasse resultiert. Hat die versicherte Person 

nach den freiwilligen Einkäufen eine freizügigkeitsähnliche Leistung im Sinne von Art. 53 bezogen, 

so sind die freiwilligen Einkäufe für die Berechnung des Todesfallkapitals um diesen Betrag zu redu-

zieren.  

 Das Altersguthaben der Ergänzungsversicherung (inklusive Einkauf und freizügigkeitsähnlicher Leistun-

gen) wird bei der Berechnung des Todesfallkapitals nicht berücksichtigt. 
3 Hat es mehrere Personen innerhalb der Gruppen nach Absatz 1 Buchstaben a, b oder c, so kann die 

versicherte Person der Pensionskasse zu Lebzeiten schriftlich mitteilen, wer zu welchem Teil Anspruch 

auf das Todesfallkapital hat. Falls keine Erklärung über die Verteilung des Todesfallkapitals vorliegt, 

wird dieses innerhalb einer Personengruppe zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
4 Kein Anspruch auf ein Todesfallkapital an Personen gemäss Absatz 1 Buchstabe a besteht, wenn die 

versicherte Person der Pensionskasse die begünstigte Person nicht zu Lebzeiten schriftlich bekannt ge-

geben hat oder wenn die begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente oder eine Lebenspartner-

rente einer anderen Vorsorgeeinrichtung bezieht. 
5 Kein Anspruch auf ein Todesfallkapital besteht beim Tod einer versicherten Person in der Weiterversi-

cherung nach Erreichen des Referenzalters gemäss Art. 22. 
6 Bei angeschlossenen Unternehmungen kann im Anschlussvertrag ein zusätzlich versichertes Todesfall-

kapital vorgesehen werden. Die entsprechenden Varianten sind aus Anhang 1 ersichtlich. Ein zusätzlich 

versichertes Todesfallkapital wird zuerst an den überlebenden Ehegatten ausgerichtet, bei dessen Feh-

len an die Begünstigten gemäss Absatz 1 Buchstaben a bis c in der dort festgelegten Reihenfolge. Das 

zusätzliche versicherte Todesfallkapital wird auch dann ausgerichtet, wenn Leistungen nach Art. 44, 

 
2) Eltern Art. 304 ZGB, Beistand Art. 308 Abs. 2 ZGB, Vormund Art. 311 Abs. 2 ZGB. 
3) Eltern Art. 301 ZGB, Pflegeeltern Art. 300 ZGB, Aufhebung der elterlichen Obhut Art. 310 ZGB. 
4) Vgl. auch Art. 289 ZGB. 
5) Art. 14 ZGB. 
6) Vgl. dazu Art. 285 Abs. 2 und 3 ZGB. 
7) Art. 252 ff. ZGB. 
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Art. 45, Art. 46 oder Art. 47 fällig werden. Die übrigen Bestimmungen gemäss Absatz 1, 3, 4 und 5 gel-

ten auch für das zusätzlich versicherte Todesfallkapital.  
7 Der Anspruch auf das Todesfallkapital erlischt zehn Jahre nach dem Tod der versicherten Person. Das 

Kapital fällt an die Pensionskasse. 

 


